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Genehmigter Feuerlöschteich

überbaubare Grundstücksflächen  - § 23 BauNVO -
Baugrenze  - § 23 Abs. 3 BauNVO -

Bauweise; Überbaubare und nicht Überbaubare Grundstücksflächen;

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

FESTSETZUNGEN- planungsrechtl.  § 9 BauGB i.V.m.d. BauNVO -

Maß der baulichen Nutzung  - § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB -

Art der baulichen Nutzung

Zulässig sind: Pferdefuhrhalterei; Tierhaltung; Zuchtbetrieb; Kleintierhaltung;
Sondergebiet "Pferdefuhrhalterei Tennestall" - Landwirtschaftlicher Betrieb -

Stellung der baulichen Anlagen  - § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB -

wie z.B. Hartriegel, Hasel, Hainbuche, Holunder, Hundrose, Schlehe, Kornelkirsche,

Folgende standortgerechte (heimische, bodenständige) Straucharten sind in einer Dichte
Umgrenzung von Grundstücksflächen zum Anpflanzen von Heckenstrukturen.

Pfaffenhütchen, Traubenkirschen, Salweide u./o. Weißdorn.

Grünordnerische Festsetzungen  -§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB-

von mindestens 3 Stück/5qm anzupflanzen bzw. zu verwenden: 

Winterberg, im April 2016

Entwurf + Planbearbeitung:

GERLACH + SCHMIDT

Kleintierzuchtbetrieb; Einstallbetrieb; Bauernhofcafe mit Schankbetrieb,

Nicht Überbaubare Grundstücksfläche

Nicht überbaubare Grundstücksflächen, Nebenanlagen nicht zulässig)

Gestalterische Festsetzungen  -§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 86 BauO NW-

-§ 9 Abs. 7 BauGB-

Solaranlagen:
Solaranlagen/Photovoltaikanlagen  sind zulässig, vorzugsweise direkt in die
Dachfläche integriert. Farbgebung ist der Dachfarbe anzupassen. Unzulässig sind
über die Dachfläche hinausragende Anlagen, von der Neigung der Dachfläche
abweichende  oder entgegengesetzt stehende Anlagen und in der Neigung und
Ausrichtung beweglich ausgeführte Anlagen

Dachflächen:
Für die geneigten Dachflächen sind kupferfarbene bis dunkelbraune, graufarbene
bis dunkelanthrazitfarbene Dacheindeckungen zulässig.

Außenwandflächen:
Für die Außenwandflächen  sind folgende Matrerialien zulässig: heimische
Bruchsteine, Fachwerk, Putz, Verschieferung und Holzverkleidungen. Sichtbeton
ist nicht zugelassen. Als Farben sind für die Außenwandflächen  zulässig bei
Bruchsteinen  grau bis graubraune Farbtöne; bei Putz und Fachwerkausfachung
Farbe weiß; Holzverkleidungen dunkelbraun, dunkelgrün, dunkelanthrazit bis
schwarz

d) Landesbauordnung NRW v. 01.03.2000 -GVBl. 2000 S. 256- i.d.z.Zt.g.F.

Rechtsgrundlagen: a) BauGB-Novelle 2004 i.d.z.Zt.g.F.
b) Baunutzungsverordnung v. 23.12.1990 -BGBl.I.S. 132 i.d.z.Zt.g.F.
c) Planzeichenverordnung v. 18.12.1990 -BGBl.I.S. 58- i.d.z.Zt.g.F.

e) §§ 7 + 41 der Gemeindeordnung NW v. 14.07.1994 i.d.z.Zt.g.F.

Stadt Winterberg

Vorhabenbezogener Bebauungsplan

"Pferdefuhrhalterei Tennestall"

in

Winterberg

Maßstab 1:500

Maximale Firsthöhe 9,00 m
Bezogen auf Mitte des geweiligen Gebäudes in Bezug zum Fahrbahnrand des
vorhandenen Wirtschaftweges

SO

FH = 9,00 m

Restauration und Hofladen; Betreiberwohnhaus mit entsprechenden Büronutzungen


